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Marco Hofmann, Finanzverwalter

1

Aus- und Weiterbildung für Mitglieder 
der Finanzkommission

Modul 3
Mittwoch, 28. September 2022
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Zeit Was Wer

19.00 Uhr Begrüssung
 Vorstellen Ablauf Modul 3
 Kurzinfos Finanzdirektion NW

Marco Hofmann, 
Finanzverwalter NW

19.10 Uhr Informatikleistungszentrum OW/NW
 Vorstellung
 Zusammenarbeit  ILZ Gemeinden
 Kontrollen, Audits, Cybersicherheit
 Informatikstrategie / -vereinbarung

Stefan Müller, 
Geschäftsleiter ILZ 
OW/NW

Pause

Ablauf Vertiefungsmodul 3
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Zeit Was Wer

20.00 Uhr Finanzkontrolle Nidwalden
 Vorstellung
 Prüfungen des Kantons mit 

Auswirkungen auf die Gemeinden 
(wie z.B. Steuerabrechnungen, 
Finanzausgleich)

Andi Eggimann, Leiter 
Finanzkontrolle NW

20.15 Uhr Revision und Prüfung von 
ausgelagerten Dienstleistungen / 
Aufgaben von Gemeinden

MWST-Risiken in Gemeinden

Pirmin Marbacher, 
Wirtschaftsprüfer BDO

Schlusswort RR Michèle Blöchliger
Apéro

Ablauf Vertiefungsmodul 3
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Finanzausgleich: Vorprüfung von Ausgabenbeschlüssen
• Finanzausgleichsgesetz (NG 512.1)
• Art. 32 Abs. 1

„Gemeinden, die im laufenden Jahr oder im Vorjahr 
Finanzkraftausgleichs-Beiträge oder einen Normausgleich für die 
Volksschule erhalten haben, müssen Investitionsvorhaben und 
wiederkehrende Aufwendungen, deren jährliche Folgekosten mehr als 
15 Prozent des Nettoertrages der einfachen Steuer des Vorjahres 
betragen, der zuständigen Direktion zur Vorprüfung einreichen. Die 
Einreichung zusammen mit den notwendigen Unterlagen hat vor der 
definitiven Beschlussfassung durch den administrativen Rat oder die 
Gemeindeversammlung zu erfolgen.“ 

Kurzinfos Finanzdirektion
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Finanzausgleich: Vorprüfung von Ausgabenbeschlüssen

Kurzinfos Finanzdirektion



Finanzdirektion28. September 2022 6

Finanzausgleich: Vorprüfung von Ausgabenbeschlüssen

Kurzinfos Finanzdirektion
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Objektkredite: Preisstandsklausel
• Gemeindefinanzhaushaltgesetz (NG 171.2)
• Art. 43 Abs. 4 Zusatzkredit

„Für teuerungsbedingte Mehrkosten muss kein Zusatzkredit eingeholt 
werden, falls die Ausgabenbewilligung eine Preisstandsklausel enthält. 
…..“

Falls Preisstandsklausel bei 
der Ausgabenbewilligung 
(Beschluss Botschaft) nicht
vorgelegt wurde, kann Abs. 4
nicht angewendet werden.

Kurzinfos Finanzdirektion
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Entschädigung Leistungsvereinbarung Steuerämter
• Neue Regelegung ab 2023
• Effektive Entschädigung der Personalkosten, Rest Pauschalen

Bisher
• Entschädigung pro definitiv veranlagtes Dossier
• Trägt unterschiedlicher Komplexität nicht Rechnung
• Gleichbehandlung kein eigenes Steueramt 
• Mitarbeit Projekte wird nicht honoriert
• usw.

Verteilung der Steuerverwaltungskosten auf alle Gemeinden und 
Körperschaften.

Kurzinfos Finanzdirektion
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Marco Hofmann
Finanzverwalter
Telefon +41 41 618 71 55
marco.hofmann@nw.ch

Kanton Nidwalden
Finanzdirektion
Bahnhofplatz 3
Postfach 1241
6371 Stans
Telefon 041 618 71 12
www.nw.ch


